
Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung 
Minoritenplatz 5 

1010 Wien 

MEDIZINISCHE 
UNIVER.SITÄT 

INNSßRUCK 

Innsbruck, am 19.11.2019 

Die Medizinische Universität Innsbruck nimmt zur schriftlichen parlamentarischen 

Anfrage Nr. 23/J vom 23.11.2019 zur Weiterleitung an das Parlament wie folgt Stellung: 

Ad 1. 

Dieses Verwendungsbild ist einer früheren gesetzlichen Regelung zuzurechnen, an der 

Medizinischen Universität Innsbruck haben wir keine solchen Mitarbeiter'innen mehr. 

Ad 2 

Dieses Verwendungsbild ist einer früheren gesetzlichen Regelung zuzurechnen, an der 

Medizinischen Universität Innsbruck haben wir keine solchen Mitarbeiter'innen mehr. 

Ad 3 

Dieses Verwendungsbild ist einer früheren gesetzlichen Regelung zuzurechnen, an der 

Medizinischen Universität Innsbruck haben wir keine solchen Mitarbeiter'innen mehr. 

Ad 5 

Dieses Verwendungsbild ist einer früheren gesetzlichen Regelung zuzurechnen, an der 

Medizinischen Universität Innsbruck haben wir keine solchen Mitarbeiter'innen mehr. 

rüßen 

Vizerektor für Lehre und Studienangelegenheiten 
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